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1. AUFSTELLUNG UND PLANUNG 
 
1.1. Aufstellungsbeschluss 
 
Mit Beschluss vom 13.04.2023 hat die Gemeinde Rattenberg die Änderung des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplans GE „Bruckstein“ durch Deckblatt Nr. 1 beschlossen. 
Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan wird im Parallelverfahren 
durch das Deckblatt Nr. 3 geändert. 
 
1.2. Anlass und Ziel der Planaufstellung 
 
Ein im nördlichen Bereich des bestehenden Gewerbegebiets „Bruckstein“ ansässiger Zim-
mereibetrieb benötigt kurzfristig Erweiterungsflächen für die weitere betriebliche Entwick-
lung. Geplant ist die Errichtung einer Halle mit ca. 60 m x 15 m u. a. für den Handel mit 
Holzpellets. Hierfür werden Gewerbeflächen in unmittelbarer Nähe und Anbindung zum 
Betriebssitz benötigt. Da im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungs- und Grün-
ordnungsplans GE „Bruckstein“ keine freien Bauflächen mehr verfügbar sind, hat der Ge-
meinderat beschlossen, für den Bereich der Flurnummer 267/1 Gemarkung Rattenberg 
die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung des Gewerbegebie-
tes gemäß § 8 BauNVO zu schaffen. 
 
Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung ist die Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes GE „Bruckstein“ durch Deckblatt Nr. 1 erforderlich. Dadurch soll ge-
währleistet werden, dass gewerbliche Flächen zur Deckung des kurzfristigen örtlichen Be-
darfes für den ortsansässigen Betrieb zur Verfügung stehen. 
 
1.3. Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan 
 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Rattenberg stellt das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche im Außenbereich dar.  
Nördlich und südöstlich Grenzen Gewerbeflächen an. An deren Außengrenzen sind 
Grünflächen zur landschaftlichen Einbindung vorgesehen.  
 

 
 

Auszug aus dem rechts-
kräftigen Flächennut-
zungs- und Landschafts-
plan Rattenberg. 
 
Quelle:  
Gemeinde Rattenberg 
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Im Nordwesten und Westen schließen sich weitere landwirtschaftliche Flächen an. Im 
Südosten verläuft eine 20kV-Freileitung bis an den Ortsrand Rattenberg. Das Dorfgebiet 
(MD) von Rattenberg liegt in ca. 110 m südlich des bestehenden GE „Bruckstein“. Die im 
Flächennutzungsplan als GE dargestellten Flächen südlich der Brucksteinstraße sind bis-
lang nicht bebaut. 
 
1.4. Deckblatt Nr. 3 Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan 
 
Für die Erweiterung des GE „Bruckstein“ wird im Parallelverfahren der Flächennutzungs-
plan mit integriertem Landschaftsplan rechtskräftige Flächennutzungsplan mit integrier-
tem Landschaftsplan der Gemeinde Rattenberg durch Deckblatt Nr. 3 geändert. Ziel ist 
die Darstellung von Gewerbeflächen auf der Flurnummer 267/1 Gemarkung Rattenberg. 
Diese werden unmittelbar südlich der Brucksteinstraße an das bereits dargestellte GE an-
gebunden. Die Darstellung zur Randeingrünung wird entsprechend nach Nordwesten an 
den neuen Gewerbegebietsrand verschoben. 
 

 
 
 
1.4. Standortwahl / Alternativen 
 
Bezüglich der Standortwahl und der Alternativenprüfung wird auf die Begründung zum 
Deckblatt Nr. 3 zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan verweisen. 
 
Die Gemeinde Rattenberg legt dar, dass es zum gegenständlichen Standort auf Flurnum-
mer 267/1 Gmk. Rattenberg derzeit keine kurzfristige Alternative gibt. 
 
 
1.5. Bauflächenbedarf 
 
Die Entwicklung der Gewerbeflächen ist unmittelbar durch den dringenden Erweite-
rungsbedarf des ortsansässigen Gewerbebetriebes mit einem Flächenbedarf von etwa 
3.000 m² aus der Gemeinde Rattenberg veranlasst. Die vorliegende Erweiterungsfläche 
konnte durch den Betriebsinhaber erworben werden und bietet aufgrund der räumlichen 
Nähe zum gegenüber liegenden Betriebssitz ausreichende Möglichkeiten für die 

Auszug aus dem Deck-
blatt 3 zum  Flächennut-
zungs- und Landschafts-
plan Rattenberg. Stand 
Vorentwurf 11.01.2024. 
 
Quelle:  
Gemeinde Rattenberg 
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geplante Erweiterung. Da die Gemeinde zurzeit keine eigenen freien Gewerbeflächen 
vorweisen kann, ist die Neuausweisung geeigneter Gewerbeflächen zur Deckung des 
kurzfristiges Bedarfes und zur Förderung einer vielfältigen und diversifizierten Gewer-
bestruktur erforderlich. 
 
Die geplante Bauflächenausweisung mit knapp 0,29 ha Gewerbefläche orientiert sich im 
Flächenumfang an der örtlichen Nachfrage und ist daher als angemessen und bedarfs-
gerecht zu bewerten. 
 
 

2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM PLANGEBIET 
 
2.1. Bestandsbeschreibung 
 
Das Plangebiet Flurnummer 267/1 wird landwirtschaftlich genutzt. Der Nordwestteil wird 
als mehrschüriges artenarmes Wirtschaftsgrünland bewirtschaftet, der mittlere und süd-
östliche Teil wird als Acker bewirtschaftet, der sich teilweise in die angrenzende Fl.-Nr. 267 
erstreckt. Im Nordwesten, Westen und Süden schließen sich weitere Intensivwiesen an. Im 
Osten wird das Gebiet von der Brucksteinstraße begrenzt, die das bestehende GE „Bruck-
stein“ erschließt. Die Ausbaubreite ist mit ca. 3,60 m Straßenbreite verhältnismäßig 
schmal. An der westlichen Seite der Brucksteinstraße verläuft ein straßenbegleitender Ent-
wässerungsgraben, an der Ostseite befinden sich teilweise befestigte Seitenstreifen, die 
als Parkplatzflächen genutzt werden. 
 
Das Plangebiet ist mäßig nach Osten geneigt. Im  Nordwesteck der Fl.-Nr. 267/1 liegt die 
Höhe bei ca. 559.70 m ü. NHN und fällt bis zur Brucksteinstraße auf ca. 553.40 m ü. NHN 
im Nordosten ab. Im  Südwesteck der Fl.-Nr. 267/1 liegt die Höhe bei ca. 555.90 m ü. NHN 
und fällt bis zur Brucksteinstraße auf ca. 550.60 m ü. NHN im Südosten ab. 
 
Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Das Niederschlagswasser 
läuft entsprechend der Topografie nach Osten ab und wird über den Straßengraben 
dem Regenwasserkanal in der Rampsbergerstraße zugeführt. 
 

 
 
 
 

Blick von Nordwesten nach Südosten 
auf die Brucksteinstraße. Rechts der 
Acker mit dem Erweiterungsgebiet. 
 
Quelle:  MKS AI, 2023 
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Blick von der Brucksteinstraße nach 
Nordwesten auf den nördlichen 
Teil der Erweiterungsfläche. 
 
Quelle:  MKS AI, 2023 

Blick von Westen nach Norden auf die 
Erweiterungsfläche. Im Hintergrund 
der ortsansässige Zimmereibetrieb. 
 
Quelle:  MKS AI, 2023 

Blick von Südosten auf die Bruck-
steinstraße, im Hintergrund die Er-
weiterungsfläche. 
 
Quelle:  MKS AI, 2023 
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3. STÄDTEBAULICHE PLANUNG 
 
3.1. Lage / Geltungsbereich / Größe 
 
Das Plangebiet liegt nördlich des Hauptortes Rattenberg und schließt südlich der Bruck-
steinstraße unmittelbar an das Gewerbegebiet „Bruckstein“ an. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes umfasst die Flurnummern 267 (TF), 267/1 und 277 (TF) der Gemarkung 
Rattenberg. 
 

 
 
3.2. Flächenverteilung 
 
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches des Deckblattes Nr. 1 zum Bebauungs- und 
Grünordnungsplan GE „Bruckstein“ beträgt ca. 3.606 m². Davon entfallen auf: 
 
Gewerbeflächen         ca.    2.876 m² 
Verkehrsfläche öffentlich, Verbreiterung Brucksteinstraße   ca.       368 m² 
Grünflächen öffentlich, Straßenbegleitgrün, Graben    ca.       362 m² 
Summe          ca.    3.606 m² 
 
 
3.3. Zweckbestimmung / Art der baulichen Nutzung 
(Planliche Festsetzung I 1.1.3 und textliche Festsetzung III 1.1) 
 
Das Gebiet wird als Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt. 
 
Unzulässig sind Einzelhandelsbetriebe jeglicher Art. 
 
Ausnahmsweise sind gemäß § 8 Absatz 3 Nr. 1 BauNVO zugelassen: 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind, wenn gutachterlich durch eine anerkannte Messstelle ge-
mäß §29 b BImSchG nachgewiesen werden kann, dass die zulässigen Immissionsricht-
werte aufgrund der örtlichen Entwicklung für die Tag- und Nachtzeit eingehalten werden 
können. 
 

Luftaufnahme mit Lage des 
Plangebietes. 
 
Quelle:  
mks AI GmbH, 11/2022 
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3.4. Maß der baulichen Nutzung  
 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,80 festgesetzt.  
 
Mindestens 20 % der überbaubaren Grundstücksfläche sind als unversiegelte Grünflä-
chen anzulegen und gärtnerisch zu gestalten. Die festgesetzten Pflanzflächen gemäß 
planlicher Festsetzung I 13.2 werden auf die von Überbauung freizuhaltende Fläche an-
gerechnet. 
 
Die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) wird mit 1,2 festgesetzt.  
 
3.5. Bauweise / Baugestaltung 
 
Bauweise:  
Es ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. In der abweichenden Bauweise gelten die 
Eigenschaften der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass auch Gebäude mit mehr 
als 50 m Länge bis zu einer maximalen Länge 65 m zulässig sind. 
 
Dadurch soll dem Betrieb die Errichtung der geplanten Betriebshalle mit einer Länge von 
ca. 60 m ermöglicht werden. 
 
Abstandsflächen:  
Die gesetzlichen Abstandsflächen gemäß Bayerischer Bauordnung (BayBO) sind einzu-
halten. 
 
Baugrenzen: 
Die bebaubare Grundstücksfläche wird durch eine Baugrenze (Planliche Festsetzung I 
3.5) definiert. 
 
Nebenanlagen:  
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen unzulässig. Infrastrukturelle Nebenanlagen im Sinne des § 14 Absatz 2 
BauNVO sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
 
Gebäudehöhen: 
 
Max. zulässige Wandhöhe:     9,0 m 
Maximal zulässige Firsthöhe:  13,0 m 
Technisch notwendige untergeordnete Aufbauten, Kamine, Antennen etc. dürfen die 
festgesetzte Firsthöhe um bis zu 2,0 m überschreiten. 
       
Den unteren Bezugspunkt bildet die Straßenoberkante an dem durch planliche Festset-
zung I 2.9 bestimmten Punkt. Den oberen Bezugspunkt für die Wandhöhe bildet der 
Schnittpunkt der Außenkante der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut, gemes-
sen in der traufseitigen Gebäudemitte. Den oberen Bezugspunkt für die Firsthöhe bildet 
der obere Abschluss der Dachhaut. (vgl. nachstehende Schemaskizzen sowie Prin-
zipschnitt A-A im Bebauungsplan). 
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Schemaskizzen: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Deckblatt Nr. 1 Bebauungs- und Grünordnungsplan GE „Bruckstein“, Gemeinde Rattenberg 
Vorentwurf vom 11.01.2024  Seite 11 von 33 

mks Architekten-Ingenieure GmbH, Mühlenweg 8,  94347 Ascha,  fon 09961-94210,  fax 09961-942129,  ascha@mkis-ai.de                         

Baukörperrichtungen: 
Die Ausrichtung der Baukörper wird nicht festgesetzt. 
 
Dachform / Dachneigung 
Zugelassen sind die Dachformen Pultdach (PD) und Satteldach (SD). Bei untergeordne-
ten Nebenanlagen sind auch Flachdächer zugelassen. 
 
Pultdach:  Mindestneigung 10°, Maximalneigung 20°. 
Satteldach:  Mindestneigung 15°, Maximalneigung 30°. 
 
Dachmaterialien: 
Es sind alle Dachmaterialien zulässig. Ausnahme: Flachdächer sind zu begrünen.  
Zulässige Dachfarbe: rot, rotbraun, grau und anthrazit. Grelle Farben und reflektierende 
Materialien sind unzulässig. 
 
Solar- und Fotovoltaikanlagen: 
Solar- und Fotovoltaikanlagen: Zulässig an Wänden und auf Dächern. Bei Pult- und Sat-
teldächern müssen sie die Neigung der Dachfläche aufweisen. Frei stehende Solar- oder 
Fotovoltaikanlagen sind nicht zulässig. 
 
Fassadengestaltung: 
Als Materialien sind sämtliche Baustoffe zugelassen. Grelle Farben oder reflektierende 
Oberflächen sind nicht  zugelassen. Für großflächige Glasfassaden (ab 20 m² Größe) ist 
gegen Vogelschlag eine speziell beschichtete Verglasung oder Markierung zu verwen-
den. 
 
Stellplätze: 
Der Stellplatzbedarf ist anhand der jeweils gültigen Garagen- und Stellplatzverordnung 
(GaStellV) nachzuweisen. 
 
Einfriedungen: 
Zulässig sind nicht vollflächig geschlossene Metallzäune, Holzzäune, Maschendrahtzäune 
sowie Laubholzhecken bis zu einer Höhe von 2,0 m über dem Urgelände. Zwischen Un-
terkante Einfriedung und dem Gelände ist ein hindernisfreier Raum von mindestens 15 cm 
herzustellen. 
Mauern, Gabionenwände und Hecken aus Nadelgehölzen sind unzulässig. Durchge-
hende Mauersockel und Streifenfundamente sind zur Grundstückseinfriedung unzulässig. 
Für Pfosten / Stützen sind ausschließlich Punktfundamente zulässig. 
 
Werbeanlagen / Hinweisschilder: 
Werbeanlagen und Hinweisschilder sind bis zu einer maximalen Höhe der Oberkante von 
5,5 m über Straßenoberkante zulässig, sofern sie in die Fassade der Gebäude integriert 
oder an der Wand angebracht sind. Zulässig ist pro Gebäudeseite maximal eine Werbe-
anlage. Die Gesamtfläche aller Werbeanlagen an Gebäuden darf 12 m² nicht über-
schreiten. 
Pro Bauparzelle ist eine freistehende Werbeanlage bis zu einer maximalen Höhe von 5 m 
über Straßenoberkante und einer maximalen Fläche von 4 m² zulässig. 
Bewegliche (laufende) oder solche Lichtwerbungen, bei denen die Beleuchtung ganz 
oder teilweise im  Wechsel an- oder abgeschaltet wird, sind bei allen Werbeanlagen und 
Hinweisschildern nicht zulässig. Unzulässig sind drehbare Werbeträger, Skybeamer und 
Laserwerbung. Die Werbeanlagen dürfen ferner keine ablenkende  Wirkung auf den Stra-
ßenverkehr haben und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht 
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beeinträchtigen. Pro Parzelle sind maximal drei Fahnenmasten mit einer Höhe bis zu ma-
ximal 5 m über Straßenoberkante zulässig. 
 
Beleuchtung: 
Für die Beleuchtung der Erschließungsstraße, privater Zufahrten, Parkplätze sowie der be-
trieblichen Verkehrsflächen sind ausschließlich Leuchten mit Insekten schonendem Licht 
(LED-Beleuchtung) zulässig. 
 
3.6. Flächenbefestigungen 
 
Private betriebliche Verkehrsflächen, Stellplätze, Feuerwehrzufahrten, Ausstellungsflä-
chen oder Lagerflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszubilden. Geeignet 
sind je nach Nutzungsart z.B. wasserdurchlässige Betonpflastersteine, Pflaster mit Rasen-
fugen, Rasenwaben, Schotterbelag oder Schotterrasen.  
Ausnahmsweise sind nachweislich erforderliche betriebsbedingte Vollversiegelungen 
zum Schutz von Boden und Grundwasser vor Schadstoffeinträgen zulässig. Der Umfang 
ist auf das zwingend erforderliche Maß zu begrenzen. 
 
Gestaltung nicht überbaubarer privater Flächen: 
Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen 
der bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und 
zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zuläs-
sigen Verwendung der Flächen entgegenstehen (Artikel 7 Absatz 1 Nr. 1. und 2. BayBO). 
Unzulässig sind insbesondere vegetationsfreie Flächengestaltungen (z. B. Schottergärten, 
mit wasserundurchlässigen Folien unterlegte Flächen u. ä.). 
 
3.7. Geländemodellierungen / Stützmauern 
 
Geländemodellierungen: 
Geländeauffüllungen sind bis maximal 2,5 m über dem Urgelände zulässig. Abgrabungen 
sind bis maximal 3,5 m bezogen auf das Urgelände und bis maximal 50 cm zur Grenze 
des Nachbargrundstücks zulässig.  Böschungen sind  zu den Parzellengrenzen hin mit ei-
ner Neigung von mindestens von 1 : 2 (Höhe : Breite) auszuführen. 
 
In den Bauplanunterlagen sind in den Ansichten und Schnitten die Urgeländekoten an-
zugeben und die geplanten Geländeveränderungen (z.B. Auffüllungen, Abgrabungen) 
sowie der Anschluss an die Erschließungsstraße darzustellen. 
  
Stützmauern: 
Zur Sicherung von Auffüllungen und Abgrabungen ist die Errichtung von Stützmauern mit 
einer sichtbaren Höhe von maximal 2,5 m bezogen auf das geplante Gelände zulässig. 
Ausführung: Natursteinmauerwerk, trockenverlegtes Natursteinmauerwerk, begrünte 
Gabionen (Drahtschotterkörbe), Betonfertigteilelemente oder begrünte Stützvorrich-
tung. 
 
4. ERSCHLIESSUNG, VER- UND ENTSORGUNG 
 
4.1. Verkehrserschließung 
 
Die Verkehrserschließung erfolgt über die bestehende Zufahrt von der Rampsberger-
straße aus und die Brucksteinstraße. Da die Straßenbreite mit ca. 3,60 m zu gering ist, um 
auf den 200 m Länge einen Begegnungsverkehr Lkw / Lkw  zu ermöglichen, ist eine 
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durchgehende Verbreiterung auf 5,50 m Fahrbahnbreite erforderlich. Diese wird entlang 
der Südwestseite auf einer Teilfläche der Flurnummer 267 und 277 vorgenommen und der 
straßenbegleitende Entwässerungsgraben entsprechend verlegt. Die bestehenden land-
wirtschaftlichen Grundstückszufahrten werden wieder angebunden. 
 
 
4.2. Ver- und Entsorgung 
 
Die öffentliche Trinkwasserversorgung erfolgt über die gemeindliche Wasserversorgung 
Rattenberg. Anschlussmöglichkeiten bestehen im Bereich der Brucksteinstraße. Dort ver-
läuft eine Hauptwasserleitung DN 80, an die angebunden werden kann.  
  
Die Löschwasserversorgung erfolgt aus dem Leitungsnetz der Trinkwasserversorgung. Der-
zeit befindet sich ein Oberflurhydrant auf Höhe des Gebäude Brucksteinstraße 4a am 
Straßenrand. Dieser wird im Zuge der Erschließung ggf. bedarfsgerecht versetzt. 
 
Die Schmutzwasserentsorgung ist über einen neu herzustellenden Schmutzwasserkanal 
mit Anbindung an den bestehenden Schmutzwasserkanal im GE „Bruckstein“ oder wahl-
weise in der Rampsbergerstraße möglich.  
 
Niederschlagswasserbeseitigung  
 
Öffentliche Flächen (Textliche Festsetzung III 7.1):  
Das Niederschlagswasser aus den öffentlichen und privaten Flächen ist über geeignete 
Einrichtungen zu sammeln und der Rückhalteeinrichtung zuzuführen. Die Aufnahmeka-
pazität der Regenrückhalteeinrichtungen ist gemäß ATV-Arbeitsblatt A 117 nachzuwei-
sen. 
Das Regenrückhaltebecken für das GE „Bruckstein“ befindet sich auf Fl.-Nr. 289/2. Eine 
Einleitung ist durch die Errichtung eines Regenwasserkanals aus der Erweiterungsfläche in 
das Becken möglich. Das Regenrückhaltebecken ist zu überrechnen und ggf. für die zu-
sätzliche Aufnahme des Niederschlagswassers aus den Erweiterungsflächen zu ertüchti-
gen. 
 
Private Flächen (Textliche Festsetzung III 7.2): 
Die Oberflächenentwässerung der privaten Grundstücke ist gemäß ATV-DVWK M 153 zu 
bewerten. Ggf. erforderliche Anlagen zur Vorbehandlung des gesammelten Nieder-
schlagswassers vor dem Einleiten in die Rückhalteeinrichtungen sind innerhalb der priva-
ten Grundstücksfläche zu errichten. 
 
Pro Parzelle ist eine Regenwasserzisterne (Gartenbewässerung, ggf. Toilettenspülung)  mit 
einem Mindestvolumen von 10 m³ zu errichten. Die Maßnahme dient der Schonung der 
Trinkwasservorräte.   
 
Die Stromversorgung des Gewerbegebietes obliegt der Bayernwerk Netz GmbH. Ein An-
schluss ist im Bereich der Brucksteinstraße möglich. 
Die bestehende 20-KV-Freileitung wird durch die Erweiterung des Gewerbegebiets nicht 
berührt. 
 
Die Anbindung an das Telekommunikationsnetz kann an das Netz der Deutschen Tele-
kom AG erfolgen. Die zurzeit entlang der Südostseite der Brucksteinstraße verlaufende 
oberirdische Freileitung ist im Zuge der Straßenverbreiterung unterirdisch zu verlegen. 
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Die Müllentsorgung obliegt dem Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und 
Land. Das Gewerbegebiet kann über die Brucksteinstraße unmittelbar angefahren wer-
den. 
 
 

5. GRÜNORDNUNG 
 
5.1. Grünordnerisches Konzept 
 
Die vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen haben das Ziel, die entstehenden Ge-
werbeflächen angemessen in das Ortsbild einzubinden und so die Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild zu reduzieren. Hierfür werden entlang der Westseite, der Nord-
seite und der Südostseite Pflanzgebote für Bäume und Sträucher auf privaten Flächen 
festgesetzt. 
 
5.3. Pflanzgebote 
 
5.3.1 Zu pflanzende Laubbäume (Planliche Festsetzung I 13.2.1): 
 
Zu pflanzender Laubbaum. Pro Planzeichen ist ein Laubbaum 1. Wuchsordnung der Liste 
1 zu pflanzen und zu erhalten. Mindestpflanzgröße: Hochstamm, Stammumfang 12-14 
cm. 
 
Liste 1 Bäume 1. Wuchsordnung: 

Es ist ausschließlich autochthones Pflanzmaterial (Herkunftsgebiet 3 Süddeutsches Hügel- 
und Bergland) zulässig. 
 
Acer platanoides  - Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn 
Betula pendula  - Weiß-Birke 
Quercus petraea  - Trauben-Eiche 
Quercus robur  - Stiel-Eiche 
Prunus avium   - Vogel-Kirsche 
Tilia cordata   - Winter-Linde 
 
 
5.3.2 Zu pflanzende Sträucher (Planliche Festsetzung I 13.2.): 
 
Entlang der Nord-, West- und Südgrenze ist auf mindestens 75 % der Grenzlänge eine 
zweireihige Strauchhecke   mit Arten der Liste 3 zu pflanzen und zu erhalten. Pflanzab-
stand der Sträucher untereinander: 1,5 m. Abstand der Reihen untereinander: 1,0 m. 
 
Liste 3 Sträucher: 

Mindestpflanzqualität: Strauch 2 x verpflanzt, Höhe 60-100 cm. 
Es ist ausschließlich autochthones Pflanzmaterial (Herkunftsgebiet 3 Süddeutsches Hügel- 
und Bergland) zulässig. 
 
Cornus sanguinea   - Roter Hartriegel 
Corylus avellana   - Hasel 
Crataegus laevigata  - Zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus monogyna  - Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus  - Pfaffenhütchen 
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Ligustrum vulgare   - Liguster 
Lonicera xylosteum   - Rote Heckenkirsche 
Frangula alnus   - Faulbaum 
Rhamnus cathartica  - Kreuzdorn 
Sambucus nigra   - Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa  - Roter Holunder 
Viburnum opulus   - Gewöhnlicher Schneeball 
Viburnum lantana   - Wolliger Schneeball 
 
 
5.3. Pflanzung / Pflege 
 
Zeitpunkt der Pflanzungen (Textliche Festsetzung III 6.1): 
Die Pflanzungen auf privaten Grünflächen sind in der auf die Nutzungsaufnahme der Ge-
bäude folgenden Pflanzperiode durchzuführen. 
 
Bepflanzungsplan (Textliche Festsetzung III 6.2): 
Die Pflanzungen auf privaten Flächen gemäß planlicher Festsetzung I 13.2.1 und textlicher 
Festsetzung III 6.1 sind in den Bauantragsunterlagen darzustellen. 
 
Pflege öffentlicher Grünflächen (Textliche Festsetzung III 6.3): 
Auf den öffentlichen Grünflächen ist der Einsatz von künstlichen Düngemitteln und Pflan-
zenschutzmitteln unzulässig. 
 
 

6. KOMPENSATION 
 
Die Kompensation wird im weiteren Verfahren nachgewiesen. 
 
 

7. IMMISSIONSSCHUTZ 
 
Als maximal zulässige Emissionskontingente LEK nach DIN 45 691 für zu ermittelnde rich-
tungsspezifische Sektoren werden im GE festgesetzt: 
 
Tags  (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr):  60 dB (A)/m²  
Nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr):  45 dB (A)/m² 
 
Der zulässige Grenzwert für die Nachtzeit entspricht den Orientierungswert für dien allge-
meines Wohngebiet nach DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau. Dadurch wer-
den nachteilige Auswirkungen auf die im Gebiet zulässigen Betriebsleiterwohnungen und 
auf die an das Gebiet angrenzenden Betriebsleiterwohnungen im GE „Bruckstein“ ver-
mieden. 
 

8. HINWEISE 
 
8.1. Denkmalpflege 
 
Auf Artikel 8 Absatz 1 und Absatz 2 Denkmalschutzgesetz zum Auffinden von Bodendenk-
mälern wird hingewiesen. 
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8.2. Landwirtschaftliche Nutzung / Grenzabstände 
 
Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und landwirt-
schaftlichen Betriebsstätten ausgehenden Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, 
Staub und Erschütterungen, sind zu dulden. Insbesondere auch dann, wenn landwirt-
schaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der 
Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage während der Erntezeit solche Ar-
beiten erzwingt. 
 
Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (AGBG) erforderlichen Grenzabstände zu Nachbargrundstücken sowie die 
nach Art. 48 AGBG erforderlichen Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken 
einzuhalten. 
 
8.3. Stromversorgung 
 
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur 
Trassenachse. Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt, zu den Kabeln 
muss jederzeit gewährleistet sein, damit Aufgrabungen z. B. mit einem Minibagger, mög-
lich sind. 
 
Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, auch beim Pflanzen von Bäumen und 
Sträuchern, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzuhalten. Ist 
dies nicht möglich, sind auf Kosten des Verursachers im Einvernehmen mit dem Stromver-
sorger geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Auf das "Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen", herausgegeben von der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, wird hingewiesen. Auf jeden Fall ist 
vor Beginn von Erdarbeiten Planauskunft beim Stromversorger einzuholen. Zur Versorgung 
des Gebietes sind Niederspannungsleitungen und Verteilerschränke erforderlich. Für die 
Unterbringung dieser Leitungen und Anlagen in den öffentlichen Flächen ist die Richtlinie 
für die Planung DIN 1998 zu beachten. Hingewiesen wird auf die Unfallverhütungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaft Elektro Textil Feinmechanik für elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen. Für Kabel-
hausanschlüsse dürfen nur marktübliche Einführungssysteme, welche bis mind. 1,5 bar 
gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Prüfnachweise sind vorzulegen. 
 
8.4. Brandschutz 
 
Die Belange des baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten. Die Zu-
fahrten sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsra-
dien usw. mit Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden 
können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 to) ausgelegt sein. 
Auf die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr, Stand Februar 20007, AllMBl 2008, S. 806 
wird hingewiesen. Es muss gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in ei-
nem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Straßen erreichbar sind. Bei Sack-
gassen ist darauf zu achten, dass die sog. "Wendehammer" auch für Feuerwehrfahrzeuge 
benutzbar sind. Hierfür ist ein Wendeplatzdurchmesser von mind. 18 m, für Feuerwehrfahr-
einsätze mit einer Drehleiter DLA (K) 23-12 von mind. 21 m erforderlich. Ggf. sind Verkehrs-
beschränkungen (Halteverbote) zu verfügen. 
 
Zur Deckung des Löschwasserbedarfes ist eine Gesamtlöschwassermenge von mind. 
1.600 l/min für eine Dauer von mehr als zwei Stunden bei einem Fließdruck größer 1,5 bar 
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nachzuweisen. Kann diese nicht aus dem öffentlichen Trinkwassernetz entnommen wer-
den und ist in einem Umkreis von 100 m keine unabhängige Löschwasserentnahmestelle 
(Hydrant) verfügbar, sind Löschwasserbehälter mit entsprechendem Volumen zu errich-
ten. Der Nachweis einer ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit 
dem örtlichen Wasserversorger zu führen und dem Landratsamt Straubing-Bogen in 
schriftlicher Form vorzulegen. Das Löschwasser soll möglichst aus Oberflurhydranten mit 
zwei B-Abgängen nach DIN 3222 entnommen werden können. Es sind ausschließlich 
DVGW-zugelassene Hydranten nach Möglichkeit am Fahrbahnrand außerhalb des Ge-
bäudetrümmerschattens zu installieren. Die Hinweise des Wasserversorgers nach Punkt 
10. sind zu beachten. 
 
8.5. Telekommunikation 
 
In den Erschließungsstraßen sind geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbrin-
gung der Telekommunikationsanlagen vorzusehen. Bei der Einplanung neu zu pflanzen-
der Bäume sind die einschlägigen Normen und Richtlinien (z. B. DIN 1998, DIN 18920, Kom-
munale Koordinierungsrichtlinie und Richtlinie zum Schutz von Bäumen usw.)  zu berück-
sichtigen. 
 
8.6. Regenwassernutzung 
 
Es wird den Bauwerbern empfohlen, unverschmutztes Regenwasser in einer Zisterne zu 
sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung zu verwenden. Werden 
Regenwassernutzungsanlagen mit einer Einspeisung aus dem Trinkwassernetz ausgestat-
tet ist die Anlage dem Träger der Wasserversorgung zu melden und die technischen Ein-
richtungen vor Inbetriebnahme abnehmen zulassen.  Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass eine direkte bauliche Verbindung des Trinkwasserleitungsnetzes mit dem pri-
vaten Regenwassernetz nicht zulässig ist. Bei einer Nutzung von Regenwasser für die Toi-
lettenspülung ist darüber hinaus die Gemeinde Rattenberg zu informieren. 
 
8.7. Wasserwirtschaft 
 
Für die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung - NWFreiV - vom 01.01.2000, geändert zum 01.10.2008, und 
der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlags-was-
ser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberflächengewässer (TRE-
NOG) vom 17.12.2008 zu beachten. 
 
Werden Dächer mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung mit einer Gesamtfläche von mehr als 
50 m² errichtet, sind ggf. Reiningungsmaßnahmen notwendig. Bei beschichteten Metall-
dächern ist mind. die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitätska-
tegorie C 3 (Schutzdauer: "lang") nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine entspre-
chende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen. 
 
Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild ab-
fließendem Oberflächenwasser aufgrund des darüber liegenden oberirdischen Einzugs-
gebietes gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. 
§ 37 WHG nicht nachteilig für anliegende Grundstücke verändert werden. 
 
Für eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten 
sind rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasserrecht, 
abzusprechen. 
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Es wird empfohlen, bei Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell von einer fach-
kundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Störungen oder 
anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bo-
gen bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verständigen. 
 
8.8. Recyclingbaustoffe 
 
Es wird empfohlen, beim Unterbau von Straßen, Wegen und Stellplätzen aufbereitetes 
und gereinigtes Bauschutt-Granulat anstelle von Kies oder Schotter zu verwenden. 
 
8.9. Abwasserentsorgung / Abfallentsorgung 
 
Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass die Rückstauebene die Straßenober-
kante ist und sich die Hausbesitzer eigenverantwortlich gegen Rückstau zu sichern ha-
ben. 
 
8.13. Bodenschutz 
 
Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge der Baumaßnahme anfallenden und 
vor Ort nicht wieder zu verwendenden Aushubs ist zu achten. Bei Auf- und Einbringen von 
Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-rechtlichen Vorga-
ben des Bodenschutzrechts, § 7 BBodSchV, einzuhalten. Insbesondere ist nur Bodenma-
terial zur Verwertung geeignet, das die Vorsorgewerte der BBodSchV (bei Verwertung 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 70% davon) nicht überschreitet. Des Weiteren 
muss die Kombinationseignung von zu verwertendem Bodenmaterial mit dem Boden der 
Verwertungsfläche nach DIN 19731 gegeben sein. Ferner ist eine nachhaltige Sicherung 
der Bodenfunktion zu gewährleisten. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Abfälle oder 
Altlastenverdachtsflächen zu Tage treten, ist das Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz 
am Landratsamt unverzüglich zu informieren. 
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9. UMWELTBERICHT 
 

Für die Aufstellung des Deckblattes Nr. 1 zum Bebauungs- und Grünordnungsplan GE 
„Bruckstein“ wird nachfolgend die Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB 
durchgeführt. Es werden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. 
 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 
 

 

9.1. Ziele der Planung 
 
Die Gemeinde Rattenberg beabsichtigt mit der Planung die Ausweisung von Gewerbe-
flächen zur Deckung des kurzfristigen Bedarfes für einen ortsansässigen Gewerbebetrieb. 
 
 
9.2. Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
 

9.2.1. Landesentwicklungsprogramm Bayern 
Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern vom 01.06.2023 (LEP 2023) ist die Ge-
meinde Rattenberg als allgemeiner ländlicher Raum eingestuft. Für die Gemeinde sind 
folgende Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung zu berücksichti-
gen: 
 

Siedlungsstruktur 
Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berück-
sichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. (Grundsatz 3.1 LEP 
2023). 
 
In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorran-
gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begrün-
det nicht zur Verfügung stehen. (Ziel 3.2 LEP 2023). 
 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. (Grundsatz 3.3 LEP 2023). 
 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen (Ziel 3.3 LEP 2023). 
 
Wirtschaftsstruktur 
Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leis-
tungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- 
und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden. (Grundsatz 5.1 LEP 
2023). 
 
Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung: 
 
Die Planung berücksichtigt die Ziele und Grundsätze des LEP 2023, indem die geplante 
bauliche Entwicklung unmittelbar an das bestehende Gewerbegebiet „Bruckstein“ an-
schließt. Durch die Nutzung der vorhandenen Erschließungsstraße ist eine Flächen 
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sparende Entwicklung möglich, da weniger neue Erschließungsflächen bereitgestellt 
werden müssen. Grundlegende Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind vorhanden und 
können genutzt werden. Die Gewerbeflächen entwickeln die bestehenden Gewerbeflä-
chen bedarfsangepasst  maßvoll weiter, ein bandartiges Ausgreifen in die Landschaft 
erfolgt nicht. 
 
Durch die Bereitstellung der Gewerbeflächen werden die Standortvoraussetzungen für 
den ortsansässigen Betrieb verbessert.  
 
9.2.2. Regionalplan Donau-Wald 
 
Das Plangebiet liegt in der Planungsregion 12 Donau-Wald. Die Fläche befindet sich nicht 
innerhalb von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten, Vorranggebieten für die Gewin-
nung von Rohstoffen oder von regionalen Grünzügen. Es gibt keine regionalplanerischen 
Festlegungen, die der geplanten Nutzung entgegenstehen. Für die Bauleitplanung sind 
nachfolgende Ziele der Regionalplanung (Stand 13.04.2019) im Planungsraum zu beach-
ten: 
 
B II Siedlungswesen 

1 Siedlungsentwicklung 
 
Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht 
erfolgen. Die Siedlungsentwicklung soll so weit als möglich auf die Hauptorte der Gemein-
den konzentriert werden (Grundsatz 1.1 RP12 2019). 
 
Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst schonend in 
die Landschaft eingebunden werden. Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige Sied-
lungsränder sollen erhalten und strukturreiche Übergänge zwischen Siedlung und Frei-
raum angestrebt werden (Grundsatz 1.3 RP12 2019). 
 
B IV Wirtschaft 

2 Regionale Wirtschaftsstruktur / Standortentwicklung 
 
Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und zur Weiterentwicklung des Wirt-
schaftsstandortes soll in der Region eine möglichst ausgewogene Betriebsgrößen- und 
Branchenstruktur im Produzierenden Gewerbe und in den Dienstleistungsbereichen an-
gestrebt werden (Ziel 2.2 RP12 2019). Dabei hat die Bestandspflege und Neuansiedelung 
klein- und mittelständischer Betriebe in Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungs-
gewerbebesondere Bedeutung (Grundsatz 2.2 RP12 2019). 
 
3 Industrie und Handwerk 
 
In der gesamten Region soll die Leistungsfähigkeit von Industrie und Handwerk erhalten 
und weiterentwickelt werden (Ziel 3.1 RP12 2019). 
Hierzu ist es u. a. von besonderer Bedeutung, dass 
- die erforderlichen Anpassungen an den Strukturwandel unterstützt, 
- die wirtschaftsnahe Infrastruktur weiter ausgebaut und 
- bedarfsorientiert Industrie- und Gewerbegebiete an geeigneten Standorten zur Verfü-
gung gestellt werden (Grundsatz 3.1 RP12 2019). 
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Berücksichtigung der Ziele des Regionalplans: 
 
Mit der Ausweisung des Gewerbegebietes erfolgt eine bedarfsorientierte Weiterentwick-
lung des bestehenden Gewerbegebietes „Bruckstein“ als Standort für ortsansässige, mit-
telständische Gewerbebetriebe. Die Entwicklung sichert bzw. schafft Arbeitsplätze und 
sichert eine breit aufgestellte Branchenstruktur.  Landschaftlich wertvolle Gebiete wer-
den durch das Vorhaben nicht berührt. Durch Eingrünungsmaßnahmen werden die Be-
lange des Orts- und Landschaftsbildes angemessen berücksichtigt. 
 
9.2.3. Biotopkartierung Bayern 
 
Im Plangebiet selbst oder unmittelbar angrenzend befinden sich keine Flächen, die in der 
Biotopkartierung Bayern erfasst sind.  
 
 
9.3. Bestandsbeschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Nachfolgend wird der aktuelle Zustand des Plangebietes und die vorgesehene Nutzung 
bezogen auf die Schutzgüter gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 7a BauGB (Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt), § 1 Absatz 6 Nr. 7c BauGB (Mensch, 
Gesundheit), § 1 Absatz 6 Nr. 7d BauGB (Kulturgüter und sonstige Sachgüter) sowie § 1 
Absatz 6 Nr. 7 i BauGB (Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter untereinander) 
dargestellt und die Umweltauswirkungen des Vorhabens bewertet. 
 
9.3.1. Schutzgut Mensch 
 
Bestand: 
Das Plangebiet liegt nördlich von Rattenberg in ca. 120 m zum Ortsrand des Dorfgebie-
tes. ca. 150 m südlich des Ortsrandes und schließt unmittelbar an das dortige Gewerbe-
gebiet „Bruckfeld“ an, das durch eine Mischung aus kleinen bis mittlerer Gewerbebetrie-
ben geprägt ist. Teilweise sind Betriebsleiterwohnungen auf den Grundstücken vorhan-
den.  
 
Auswirkungen: 
Die Erweiterung der  Gewerbeflächen führt zu nutzungsspezifischen Emissionen aus den 
Gewerbebetrieben. Diese sind insbesondere aufgrund des Vorhandenseins von Betriebs-
leiterwohnungen im bestehenden Gewerbegebiet „Bruckstein“ und Wohnnutzungen am 
Ortsrand Rattenberg sowie an der Rampsberger Straße zu berücksichtigen.  Zur Vermei-
dung nachteiliger Auswirkungen auf diese Wohnnutzungen wurden nachfolgende maxi-
mal zulässige Emissionskontingente LEK nach DIN 45 691 für zu ermittelnde richtungsspezi-
fische Sektoren werden im GE festgesetzt: 
 
LEK tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr):  60 dB (A)  
LEK nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr): 45 dB (A) 
 
Auf der Grundlage der Orientierungswerte der DIN 18005 Beiblatt 1 „Schallschutz im Städ-
tebau“ ist für die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) ein Grenzwert von 45 dB(A)/m² fest-
gesetzt, der dem Grenzwert für ein allgemeines Wohngebiet entspricht. 
 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind, sind im Plangebiet zulässig, wenn gutachterlich durch 
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eine anerkannte Messstelle gemäß § 29 b BImSchG nachgewiesen werden kann, dass 
die zulässigen Immissionsrichtwerte aufgrund der örtlichen Entwicklung für die Tag- und 
Nachtzeit eingehalten werden können. 
 
Durch die getroffenen Maßnahmen ist zu erwarten, dass schädliche Umweltauswirkun-
gen durch Lärmemissionen auf Wohnnutzungen im Gewerbegebiet sowie auf die 
nächstgelegenen Wohnbauflächen nicht zu erwarten sind. 
 
Bewertung: 
Durch die Planänderung sind Auswirkungen mit einer geringen Erheblichkeit für das 
Schutzgut Mensch zu erwarten. 
 
9.3.2. Tiere / Pflanzen / Biologische Vielfalt 
 
Bestand: 
Das Plangebiet hat aufgrund der Nutzung als Intensivgrünland bzw. Acker eine geringe 
Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen.  Gesetzlich geschützte Flächen oder Objekt 
im Sinne des § 30 BNatSchG / Artikel 23 BayNatSchG sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten im Sinne der § 23-29 BNatSchG und 
hat keine besondere Bedeutung für den Biotopverbund (§ 12 BNatSchG).  
 
Auswirkungen: 
Hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf potenziell im Gebiet vorkommende Ar-
ten (Artenschutzprüfung) werden Daten aus der Arteninformation des Bayerischen Lan-
desamtes für Umweltschutz (Online-Abfrage) für den Landkreis Straubing-Bogen heran-
gezogen, da aktuelle lokale Bestandsdaten nicht vorliegen.   
 
Im Rahmen der Abschichtung können Arten ausgeschlossen werden, deren Lebens-
raumtyp im Vorhabensgebiet nicht vorkommt (z. B. alpine Lebensräume, Wälder u. ä.). 
Demnach werden die heranzuziehenden Artinformationen für das konkrete Plangebiet 
auf die Lebensraumtypen „Extensivgrünland und andere Agrarlebensräume“ und „Ver-
kehrsflächen, Siedlungen und Höhlen“ eingegrenzt.  
 
Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG: 
 
Pflanzen 
 
Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) kommen im 
Wirkraum der Maßnahme nicht vor.  
 
Tiere 
 
Eine potenzielle Betroffenheit ergibt sich auf der ersten Ebene der Abschichtung für die 
Artengruppen der Säugetiere (hier: Fledermäuse), Vögel, Reptilien und Lurche. 
 
Artengruppe Säugetiere (Fledermäuse): 
 
Hier weist das durch Überbauung unmittelbar betroffene Plangebiet keine Strukturen auf, 
die als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geeignet sind. Die westlich nahegelegenen 
Feldgehölze und Hecken am Ortsrand von Rattenberg sind als Jagd- und Nahrungsraum 
einzustufen. Da Fledermäuse überwiegend in den Kronenbereichen und im höheren 
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Luftraum jagen, sind wesentliche Beeinträchtigungen durch die geplante Bebauung 
nicht zu erwarten. 
 
Bei der Artengruppe der Fledermäuse ist nicht mit einer Verschlechterung des Zustandes 
der lokalen Populationen zu rechnen. Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot gem. § 44 
Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG, das Störungsverbot gem. § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG sowie 
das Schädigungsverbot gem. § 44 Absatz 1 Nr. 3. und 4. BNatSchG ist nicht einschlägig. 
 
Artengruppe Vögel: 
 
Bei der Artengruppe der Vögel erfolgt die Abschichtung hinsichtlich einer potenziellen 
Betroffenheit bezogen auf das Lebensraumangebot im Plangebiet. Arten, die im Plan-
gebiet keine geeigneten Lebensraumbedingungen, insbesondere Brut- und Aufzucht-
möglichkeiten, vorfinden können als nicht betroffen gelten.  
 

Lebensraum / Habitate Arten Ausschlussgründe 
Wälder Baumpieper, Waldohreule, 

Uhu, Hohltaube, Kleinspecht, 
Schwarzspecht, Halsband-
schnäpper, Bergfink, Gelb-
spötter, Wendehals, Pirol, 
Grauspecht, Grünspecht, 
Trauerschnäpper, Wald-
schnepfe, Erlenzeisig, Wald-
kauz 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 

Großräumige Landschaften Habicht, Sperber, Mäusebus-
sard, Wiesenweihe, Schwarz-
milan, Rotmilan, Wespenbus-
sard 

Plangebiet zu kleinräumig. 
Kein Angebot für Brutplätze. 

Flüsse, Seen, Verlandungs-
bereiche, Schilfzonen 

Blässgans, Graugans, Saat-
gans, Graureiher, Sumpfohr-
eule, Tafelente, Kampfläufer, 
Flussregenpfeifer,  Lachmöwe, 
Weißstorch, Rohrweihe, Hö-
ckerschwan, Silberreiher, Kra-
nich, Steppenmöwe, Sturm-
möwe, Mittelmeermöwe, 
Uferschnepfe, Nachtigall, 
Pfeifente, Gänsesäger, Kor-
moran, Bruchwasserläufer, 
Waldwasserläufer, Rotschen-
kel. 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 

Offene strukturarme Agrar-
landschaften 

Feldlerche, Wachtel, Schaf-
stelze, Rebhuhn, Kiebitz. 
 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden, 
da zu kleinflächig und mit Ge-
hölzen durchsetzt. 

Siedlungen, Gebäude Dohle, Schleiereule. 
 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 

Moore, Extensivwiesen, groß-
flächige Brachen, Magerra-
sen 

Wiesenpieper, Wachtelkönig, 
Grauammer, Bekassine, Blut-
hänfling, Feldschwirl, Großer 
Brachvogel, Steinschmätzer, 
Braunkehlchen, Schwarz-kehl-
chen, Dorngrasmücke, Klap-
pergrasmücke,  

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
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Hohe Gebäude, Felswände Mauersegler, Kolkrabe, Wan-
derfalke, Turmfalke 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
 

 
Eine potenzielle Betroffenheit ergibt sich für Arten, die Gebäude besiedeln sowie Gärten 
der Siedlungsbereiche und strukturierte Siedlungsränder. Die Bewertung der Betroffenheit 
erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Lebensraumstrukturen und der geplan-
ten baulichen Nutzung.   
 

Art Lebensraum / Habitate Bewertung 
Saatkrähe Kommt im Gebiet nicht vor. 

Größere Kolonie im Tiergarten 
Straubing. 

Keine Betroffenheit 

Raubwürger Offene, mit Gehölzen struktu-
rierte Landschaft mit Wiesen 
und Gräben. In Bayern nur ein 
Vorkommen in Franken. 

Keine Betroffenheit. 

Kuckuck Ca. 25 Vogelarten als Wirte 
bekannt. Sehr weites Spekt-
rum an Lebensräumen. 

Durch Bebauung werden 
Bruthabitate von Wirtsvögeln 
nicht beeinträchtigt. Mit den 
Gehölzen und Gartenflächen 
entstehen zusätzliche Habita-
te. Keine Verschlechterung 
der Lebensraumbedingun-
gen erkennbar. 

Goldammer Strukturierte Landschaft mit 
Gehölzen, Wiesen, Gewässer-
gehölzen, auch an Straßen-
randpflanzungen. 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
Hecken werden nicht beein-
trächtigt. Keine Betroffenheit. 

Neuntöter Halboffene Landschaften mit 
Gehölzen; bevorzugt wärme-
liebende Schlehen-Rosen-
Weißdornhecken. 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
Hecken werden nicht beein-
trächtigt. Keine Betroffenheit. 

Feldsperling Kulturlandschaft, Gärten, 
Parkanlagen im Umfeld von 
Gebäuden 

Mit den Gehölzen und Gar-
tenflächen entstehen zusätzli-
che Habitate. Keine Ver-
schlechterung der Lebens-
raumbedingungen erkenn-
bar. 

Gartenrotschwanz Primär Laubwald, auch Gär-
ten, Parks in Siedlungen. 

Mit den Gehölzen und Gar-
tenflächen entstehen zusätzli-
che Habitate. Keine Ver-
schlechterung der Lebens-
raumbedingungen erkenn-
bar. 

Turteltaube Halboffene Kulturlandschaft 
mit Gehölzen, Parks mit gro-
ßen Bäumen. 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
Keine Betroffenheit. 
 

Mehlschwalbe Gebäude im Siedlungs-be-
reich, v. a. an Fassaden unter 
dem Dachvorsprung. 

Art im Plangebiet nicht vor-
handen. Keine Betroffenheit. 

Rauchschwalbe Gebäude im Siedlungs-be-
reich, v. a. Ställe und Scheu-
nen. 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
Keine Betroffenheit. 
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Bei der Artengruppe der Vögel ist nicht mit einer Verschlechterung des Zustandes der 
lokalen Populationen zu rechnen. Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot gem. § 44 Absatz 
1 Nr. 1 BNatSchG, das Störungsverbot gem. § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG sowie das Schä-
digungsverbot gem. § 44 Absatz 1 Nr. 3. und 4. BNatSchG ist nicht einschlägig. 
 
Artengruppe Reptilien: 
 

Art Lebensraum / Habitate Bewertung 
Schlingnatter Wärmebegünstigte, halbof-

fene und strukturreiche Ge-
biete mit kleinräumigem An-
teil von Gehölzen, Stein-hau-
fen, Totholz, Altgras. Bevorzugt 
Hanglagen mit Halbtrocken- 
und Trocken-rasen, Geröllhal-
den oder felsige Böschungen. 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
Ostexposition der Fläche mit 
ungünstiger Besonnung. 
Keine Betroffenheit. 

Zauneidechse Strukturreiche wärmebegüns-
tigte Flächen (Gebüsch-Of-
fenland-Mosaik) mit Süd-, 
West- oder Ostexposition. Be-
sonnte Plätze mit grab-barem 
Boden (Sand) notwendig.  

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
Ostexposition der Fläche mit 
ungünstiger Besonnung, un-
strukturierte Wiesen- und 
Ackerflächenflächen. 
Keine Betroffenheit. 

 
Die Artengruppe der Reptilien kann aufgrund fehlender geeigneter Lebensräume als 
nicht betroffen gelten.  
 
Artengruppe Amphibien: 
 

Art Lebensraum / Habitate Bewertung 
Knoblauchkröte Vegetationsreiche Stillgewäs-

ser, wassergefüllte Gräben 
und Tümpel. Grabbare, of-
fene sandige Böden. 

Geeigneter Lebensraum im 
Plangebiet nicht vorhanden. 
Keine Betroffenheit. 

 
Die Artengruppe der Amphibien kann aufgrund fehlender geeigneter Lebensräume als 
nicht betroffen gelten.  
 
Bewertung: 
Durch die Planänderung sind Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit für das Schutzgut 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten. 
 
 
9.3.3. Boden 
 
Bestand: 
Das Vorhabensgebiet wird landwirtschaftlich als Intensivgrünland bzw. Acker genutzt. 
Der Untergrund wird aus lehmigen Böden gebildet. 
 
Es handelt sich fast ausschließlich um Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Sand bis 
Grussand (Granit oder Gneis). (UmweltAtlas Bayern, Typ 74a Übersichtsbodenkarte 
1:25.000).  Die Böden weisen mit Grünland- / Ackerzahlen von 51 bis 52 eine mittlere Er-
tragsfähigkeit auf. 
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Bodenteilfunktionen 
(§ 2 BBodSchG) 

Bewertungs- 
Grundlagen  

Bewertung Wertstufe 

Standortpotential  
für die natürliche Ve-
getation 

UmweltAtlas Boden:  
Carbonatfreie Stand-
orte mit mittlerem 
Wasserspeicherver-
mögen 
 

nicht feucht, nicht trocken, 
nicht nährstoffarm 
Daher und aufgrund der gerin-
gen natürlichen Ertragsfähig-
keit mäßiges Entwicklungspo-
tential für seltene / gefährdete 
Biotoptypen. 

 
2 (gering) 

Wasserrückhaltever-
mögen bei Starknie-
derschlägen 

UmweltAtlas Boden: 
keine Angaben 
 
Übersichtsboden-
karte: Bodentyp 8a 

 
 
Potential als Wasserspeicher: 
mittel 
 

 
 

3 (mittel) 

Natürliche Ertragsfä-
higkeit landwirtschaft-
lich genutzter Böden 
(Acker) 

UmweltAtlas Boden: 
keine Angaben 
 
Gering. Grünland-
standort. 

 
 
 
Geringe Ertragsfähigkeit 

 
 
 

1 (gering) 

Gesamtwert   2 (gering) 
 
Der Gesamtwert der betrachteten Bodenfunktionen im Plangebiet wird als gering einge-
stuft (geringe Funktionserfüllung). Eine Beanspruchung von Böden mit hoher Schutzwür-
digkeit ist somit nicht gegeben.  
 
Auswirkungen: 
Der Boden wird durch die Überbauung und Versiegelung verändert und verliert teilweise 
wesentliche Funktionen. Das Plangebiet wird topografisch erheblich durch Aufschüttun-
gen und Abgrabungen verändert, da aufgrund der Topografie Geländeanpassungen 
für die Errichtung von Gebäuden und Betriebsflächen notwendig sind. 
 
Durch die Festsetzung angemessener zulässiger Abgrabungen und Aufschüttungen wird 
den unterschiedlichen Geländeverhältnissen möglichst Rechnung getragen. Die Gelän-
deveränderungen werden dadurch auf ein erforderliches Maß begrenzt. Durch die Ver-
breiterung der vorhandenen Erschließungsstraße, Zufahrten, Neben- und Lagerflächen 
sowie Stellplätze wird Boden versiegelt. Zur Begrenzung wurden mit Ausnahme der Er-
schließungsstraße für diese Flächen wasserdurchlässige Beläge festgesetzt. 
 
Bewertung: 
Durch die Planänderung sind Auswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut 
Boden zu erwarten. 
 
9.3.4. Wasser 
 
Bestand: 
Wasserschutzgebiete und Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. Das Gebiet liegt 
außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes und außerhalb von wassersen-
siblen Bereichen. Das Niederschlagswasser versickert überwiegend vor Ort über den be-
lebten Bodenkörper in den Untergrund. Nicht versickerndes Niederschlagswasser fließt 
entsprechend der Topografie nach Osten dem straßenbegleitenden Graben zu, der in 
den Regenwasserkanal an der Ramsperger Straße entwässert. 
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Aufgrund der topografischen Verhältnisse ist nicht mit Grundwassereinfluss zu rechnen. 
Bei Abgrabungen muss jedoch mit Schichtwasser gerechnet werden. Ein Versickerung 
von Niederschlagswasser in den Untergrund ist aufgrund der geologischen Situation und 
dem überwiegend schwer durchlässigen Boden nicht möglich. 
 
Auswirkungen: 
Durch die Versiegelung für die Bauflächen geht versickerungsfähiger Boden verloren. Ne-
ben dem Flächenverbrauch für Gebäude trifft dies vor allem auf zusätzliche Verkehrsflä-
chen und Nebenflächen zu. Zur Verringerung der Auswirkungen sind für die Befestigung 
von Nebenflächen, Zufahrten und Stellplätzen wasserdurchlässige Beläge festgesetzt.  
 
Das Niederschlagswasser ist zunächst in einer Regenwasserzisterne mit 10 m³ zu sammeln 
und kann vor Ort für die Bewässerung verwendet werden. Das überschüssige Wasser wird 
dem bestehenden Rückhaltebecken im GE „Bruckstein“ zugeleitet, dort zurückgehalten 
und gedrosselt an den Regenwasserkanal abgegeben. 
 
Bewertung: 
Durch die Planänderung sind Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Was-
ser zu erwarten. 
 
9.3.5. Luft 
 
Bestand: 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Luftaustauschbahnen. Wesentlich Vorbelastungen 
der Luftqualität sind nicht vorhanden. Die im ländlichen Raum üblichen Geruchsemissio-
nen aus landwirtschaftlicher Nutzung sind zu erwarten. 
 
Auswirkungen: 
Luftbelastungen entstehen temporär durch den Baustellenverkehr (Abgase und Stäube) 
sowie teilweise durch die Bautätigkeiten selbst. Der Umfang wird als verhältnismäßig ge-
ring eingestuft und ist zeitlich begrenzt. Von den gewerblichen Gebäuden sind gebiets-
typische Emissionen aus Gebäudeheizungen zu erwarten. 
 
Bewertung: 
Durch die Planänderung sind Auswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Luft 
zu erwarten. 
 
 
9.3.6. Klima 
 
Bestand: 
Das Vorhabensgebiet liegt topografisch an einem Mittelhang außerhalb klimatisch rele-
vanter Flächen. Die zu bebauende Fläche liegt außerhalb von wichtigen Frischluft- oder 
Kaltluftabflussbahnen. Für den Kaltluftabfluss und den Frischluftaustausch wichtige Berei-
che werden nicht berührt. 
 
Auswirkungen: 
Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf Frischluft- oder Kaltluftabflussbahnen. Durch 
die Bebauung und Versieglung ergeben wird kleinklimatisch eine Erwärmung gefördert. 
Dem kann in Teilen durch die Festsetzung der beschattenden und die Luft befeuchten-
den Bäume und Sträucher entgegengewirkt werden. 
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Bewertung: 
Durch die Planänderung sind Auswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut 
Klima zu erwarten. 
 
9.3.7. Landschaft / Erholung 
 
Bestand: 
Das Gewerbegebiet „Bruckstein“ liegt an einem nach Osten geneigten Mittelhang nörd-
lich des Hauptortes. Die Flächen sind im Westen und Norden durch die Topografie und 
Gehölzbestände vom Ortsrand gut abgeschirmt. Auch das Seitental in Richtung Renften 
ist bedingt durch die hügelige Landschaft gut abgeschirmt, so dass eine erhebliche Fern-
wirkung nicht gegeben ist. 
 
Für die Erholung haben die Flächen keine Bedeutung, da die Brucksteinstraße nicht als 
wander- oder Radweg genutzt wird, Die örtlichen oder überörtlichen Rad- und Wander-
wege verlaufen abseits des Plangebietes. 
 
Auswirkungen: 
Durch die Gewerbegebietsentwicklung kommt es zu einer Veränderung des Ortsbildes. 
Die Ausdehnung der Gewerbeflächen ist der Struktur des angrenzenden Gewerbegebie-
tes angepasst. Durch Festsetzungen zur maximalen Wandhöhe, Dachform und zulässigen 
Geländeveränderungen wird die bauliche Entwicklung an die umgebende Struktur der 
Gewerbeflächen angepasst.  Eine angemessene Eingrünung kann entlang der relevan-
ten Westseite, Nordseite und Südseite durch die festgesetzten Bepflanzungen auf priva-
ten Flächen erreicht werden.  
 
Bewertung: 
Durch die Planänderung sind Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut 
Landschaft zu erwarten. 
Auf die Erholung sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
9.3.8. Kulturgüter / Sonstige Sachgüter 
 
Bestand: 
Bau- und Bodendenkmäler sind nicht vorhanden. 
 
Auswirkungen: 
Bau- und Bodendenkmäler sind nicht betroffen. 
Sonstige Sachgüter sind nicht betroffen. 
 
Bewertung: 
Durch die Planänderung sind keine erkennbaren Auswirkungen für das Schutzgüter Kul-
turgüter und sonstige Sachgüter zu erwarten. 
 
9.4. Entwicklung des Gebietes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Fläche voraussichtlich als landwirtschaftlich 
genutzte Fläche erhalten. Für die Gemeinde Rattenberg würde dies bedeuten, dass für 
den ortsansässigen Betrieb eine angemessene Erweiterung nicht möglich wäre.  Es wäre 
mit einer Verlagerung des Betriebsteiles in das Umland zu rechnen. Dies würde zu einer 
Schwächung der örtlichen Wirtschaftsstruktur und einer Schwächung des ortsnahen Ar-
beitsplatzangebotes beitragen. 
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9.5.  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
 
Zur Vermeidung und Minderung von erheblichen Umweltauswirkungen auf die betroffe-
nen Schutzgüter wurden im Bebauungsplan nachfolgende Festsetzungen getroffen: 
 
Schutzgut Mensch 
- Festsetzung maximaler maximal zulässiger Emissionskontingente tags und nachts zum 

Schutz vor schädlichen Lärmeinwirkungen. 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 
- Festsetzung von Pflanzgeboten für standortgerechte heimische Bäume und Strauch-

hecken zur landschaftlichen Einbindung. 
- Festsetzung von autochthonem Pflanzgut für Bepflanzungen. 
- Verbot tiergruppenschädigender Anlagen (Sockel, Streifenfundamente). 
- Mindestabstand 15 cm zum Boden bei Einfriedungen. 
- Festsetzung von Maßnahmen gegen Vogelschlag. 
- Festsetzung insektenschonender Außenbeleuchtung. 
 
Schutzgüter Boden / Wasser 
- Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen für Nebenflächen, Stellplätze und La-

gerflächen 
- Rückhaltung von Niederschlagswasser in einer Zisterne. 
 
Schutzgüter Klima/Luft 
- Standortwahl außerhalb klimatisch bedeutsamer Flächen. 
- Festsetzung von Pflanzgeboten für standortgerechte heimische Bäume und Sträu-

cher zur Verbesserung des lokalen Kleinklimas. 
 

Schutzgüter Landschaftsbild / Erholung 
 
- Begrenzung der Höhe und Ausdehnung baulicher Anlagen durch Baugrenzen und 

Festlegung maximal zulässiger Wand- und Firsthöhen auf das erforderliche Maß. 
- Begrenzung der Geländeveränderungen durch Festsetzung maximal zulässiger Hö-

hen für Aufschüttungen und Abgrabungen. 
- Festsetzung von Pflanzgeboten für heimische Bäume und Sträucher zur landschaftli-

chen Einbindung. 
 

9.6. Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 
 

Das Vorhaben ist geeignet, einen Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG zu verursachen. 
Maßgeblich für diese Einstufung sind die durch die Inanspruchnahme der Flächen ein-
hergehende Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Inanspruch-
nahme von Boden durch Überbauung. Die baulichen Anlagen für Erschließung und Ge-
bäude führen zu einer nachhaltigen Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes. In der 
verbindlichen Bauleitplanung ist die naturschutzfachliche Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung anzuwenden. 
 
Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt auf Basis des Leitfadens für die Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 
Fassung Dezember 2021. Für die Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung ist das Regelverfahren anzuwenden.  
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9.6.1. Bestandsbewertung 
 
Die Bewertung des Bestandes erfolgt nach der Biotopwertliste der Bayerischen Kompen-
sationsverordnung (BayKompV), Stand 28.02.2014.  
 

 Die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen sind dem Biotop- und Nutzungstyp 
(BNT) A11 zuzuordnen, der Biotopwert beträgt 2 Wertpunkte (geringer Wert). 

 Die Intensivgrünlandflächen sind dem BNT G11 zuzuordnen, der Biotopwert be-
trägt 3 Wertpunkte (geringer Wert). 

 Die straßenbegleitenden Böschungen und der Graben an der Brucksteinstraße 
sind dem BNT V51 zuzuordnen, der Biotopwert beträgt 3 Wertpunkte (geringer 
Wert). 

 
 
9.6.2 Eingriffsschwere 
 
Als maßgebliche Eingriffsflächen sind die zur Bebauung vorgesehenen Gewerbeflächen 
Fl.-Nr. 267/1 Gmk. Rattenberg heranzuziehen.  Die Flächen im Umfang von 2.786 m² sind 
für die Eingriffsermittlung gemäß Leitfaden mit pauschal 3 Wertpunkten anzusetzen. Als 
Beeinträchtigungsfaktor wird entsprechend der festgesetzten GRZ von 0,8 ein Faktor von 
0,8 angesetzt. 
 
Die Flächen für die Verbreiterung der Brucksteinstraße nach Westen auf den Grund-
stücksflächen Flur-Nr. 267 und 277 Gmk. Rattenberg (368 m²)  sind ebenfalls heranzuzie-
hen. Die Flächen im Umfang von 368 m² sind für die Eingriffsermittlung gemäß Leitfaden 
mit pauschal 3 Wertpunkten anzusetzen. Als Beeinträchtigungsfaktor wird aufgrund der 
vollständigen Versieglung ein Faktor von 1,0 angesetzt. 
 
Die Flächen für die straßenbegleitenden Grünflächen mit Graben (362 m²) bleiben un-
berücksichtigt, da hier kein wesentlicher Eingriff erfolgt. 
 
 
9.7. Berechnung Kompensationsbedarf 
 
 

Bewertung des 
Schutzgutes Ar-
ten 
und Lebens-
räume 

Fläche 
(m²) 

Wertpunkte 
(WP) 

Beein-
trächti- 
gungsfak-
tor 

Ausgleichs- 
Bedarf (WP) 

gering 2.786 3 0,8  2.229 

 368 3 1    368 

mittel - 8 - - 

hoch 
- 11 1 - 

- 12 1 - 



Deckblatt Nr. 1 Bebauungs- und Grünordnungsplan GE „Bruckstein“, Gemeinde Rattenberg 
Vorentwurf vom 11.01.2024  Seite 31 von 33 

mks Architekten-Ingenieure GmbH, Mühlenweg 8,  94347 Ascha,  fon 09961-94210,  fax 09961-942129,  ascha@mkis-ai.de                         

- 13 1  

- 14 1 - 

- 15 1  

Summe Ausgleichsbedarf in Wertpunkten 2.597 

 

Planungsfaktor Begründung Sicherung 

 
Verwendung ver-
sickerungsfähiger 
Beläge 

 
Erhalt der Wasseraufnahmefähig-
keit des Bodens durch Verwendung 
versickerungsfähiger Beläge 
 

 
Textliche Festsetzung III 4.1 

Summe Abzug Planungsfaktor (max. 20%) 5 % 

 

Summe Ausgleichsbedarf gesamt (WP) 2.467 

 
 
 
9.9. Kompensationsflächen 
 
Die Kompensation des Eingriffes wird durch eine Abbuchung von einer zurzeit in Planung 

befindlichen Ökokontofläche der Gemeinde Rattenberg erfolgen. Der Nachweis der 

Kompensation wird im weiteren Verfahren erbracht. 

 

 

9.8. Planungsalternativen 
 

Die Erweiterung des Gewerbegebietes „Bruckstein“ ist für die kurzfristige Bereitstellung 

von Erweiterungsflächen am Standort eines ortsansässigen Betriebes erforderlich.  Auf-

grund der vorhandenen Erschließungsanlagen kann eine Flächen sparende bauliche 

Entwicklung im unmittelbaren Zusammenhang zum Betrieb ermöglicht werden, die den 

bestehenden Betriebsstandort sichert. 

 

Alternative Standorte sind im unmittelbaren Umfeld des Betriebsstandortes nicht möglich. 

Auch innerhalb des Gemeindegebietes Rattenberg sind keine alternativen Gewerbeflä-

chen vorhanden. 
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9.9. Methodik / Grundlagen  
 

Bestandsbeschreibung und Bewertung der Schutzgüter erfolgen verbal-argumentativ.  

Für die Erarbeitung des Umweltberichtes wurden nachfolgende Grundlagen herangezo-

gen: 

- Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan Gemeinde Rattenberg 

- Biotopkartierung Bayern, FIS-Natur, Daten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, 

Stand 11/2023. 

- FFH-Gebiete Bayern, SPA-Gebiete Bayern, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutz-

gebiete, Geschützte Landschaftsbestandteile: FIS-Natur, Daten des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt, Stand 11/2023. 

- Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministe-

riums für Landesentwicklung und Umweltfragen, 15.12.2021. 

- Denkmalviewer Bayern des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Stand 

11/2023. 

- UmweltAtlas Bayern: Fachdaten Boden, Geologie, Naturgefahren. Bayerisches Lan-

desamt für Umwelt, Stand 11/2023. 

- Örtliche Erhebungen, MKS AI, 2022, 2023. 

 

9.10.  Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die aus der Durch-

führung der verbindlichen Bauleitplanung resultieren: 

 

Begrünung: 

Die Funktionsfähigkeit und zielgemäße Entwicklung der vorgesehenen Baum- und 

Strauchpflanzungen auf privaten Grünflächen sind etwa 5 Jahre nach Pflanzung erstmals 

zu prüfen. Danach sollte im Abstand von 5 Jahren die zielgemäße Entwicklung geprüft 

werden. Frühestens 15 Jahre nach Pflanzung kann die Überwachung bei erreichtem Ziel-

zustand entfallen. 

 

9.11. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 

Durch die Aufstellung des Deckblattes Nr. 1 zum Bebauungs- und Grünordnungsplan GE 

„Bruckstein“ soll der kurzfristige Bedarf an Gewerbeflächen für einen im Gewerbegebiet 

„Bruckstein“ ansässigen Zimmereibetrieb gedeckt werden. Die Auswirkungen des Vorha-

bens auf die Schutzgüter wurden in einer Umweltprüfung dargelegt, die Inhalte sind im 

vorliegenden Umweltbericht ausgeführt. Aufgrund der Art der vorgesehenen Nutzung 

sind bezogen auf die Schutzgüter überwiegend geringe bis mittlere Umweltauswirkungen 

zu erwarten.  Durch differenzierte Festsetzungen hinsichtlich Art und Maß der baulichen 

Nutzung sowie Festsetzungen zur Grünordnung wurden insbesondere die zu erwartenden 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasserhaushalt und Landschaftsbild reduziert. 

Unvermeidbare Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaft werden durch Maßnahmen 

des Naturschutzes an anderer Stelle ausgeglichen. 
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Im Ergebnis sind die Auswirkungen des Deckblattes Nr. 1 zum Bebauungs- und Grünord-

nungsplan als umweltverträglich zu werten. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Schutzgüter sind nicht zu erwarten. 
 

Die abschließende tabellarische Bewertung der Schutzgüter soll einen unmittelbaren 

Überblick geben und erfolgt in drei Stufen: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

 

SCHUTZGUT 
Baubedingte 

Erheblichkeit 

Anlagenbe-

dingte 
Erheblichkeit 

Betriebsbedingte 

Erheblichkeit 
Gesamt 

Mensch gering gering gering gering 

Tiere / Pflanzen /  
Biologische Vielfalt 

gering gering gering gering 

Boden hoch mittel gering mittel 

Wasser mittel mittel gering mittel 

Luft / Klima gering gering gering gering 

Landschaftsbild mittel mittel gering mittel 

Erholungseignung - - - nicht betroffen 

Kulturgüter - - - nicht betroffen 

 

 
  

10. UNTERLAGENVERZEICHNIS 
 
Das Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungs- und Grünordnungsplan GE „Bruckstein“ umfasst 
nachfolgende verbindliche Bestandteile: 
 
Pläne: 
Lageplan B 1.0  -  Bebauungsplan mit Festsetzungen / Hinweisen, M 1: 1.000 
 
Texte: 
Begründung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan GE „Bruckstein“, Seiten 1- 33. 
 
 


